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Nr. 1
Stellenbeschrieb Leitung Wohngruppe
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pestalozzihauses unterstehen der Schweigepflicht. Grundlage für die Arbeitshaltung und die Arbeitsweise bilden das aktuelle Rahmenkonzept sowie das entsprechende Feinkonzept der Wohngruppe.

Der Stellenbeschrieb der Wohngruppenleitung baut auf dem Stellenbeschrieb für Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen auf. Nachfolgend sind nur die Planungs- und Leitungsaufgaben erwähnt.

1. Bezeichnung der Stelle

Wohngruppenleitung
2. Direkte Vorgesetzte

Institutionsleitung
3. Stellvertretung

Die Wohngruppenleitung delegiert die Stellvertretung an ein Teammitglied.
4. Direkt Unterstellte

Direkt unterstellt ist das jeweilige Team, bestehend aus ausgebildeten und in Ausbildung stehenden Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sowie Praktikantinnen und Praktikanten

5. Stellenziel

Die Wohngruppenleitung führt das Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterteam der Wohngruppe und trägt die Verantwortung für die gesamte pädagogische Arbeit der Wohngruppe. Sie vertritt die Teamanliegen gegenüber der Institutionsleitung und sorgt für Transparenz und Informationsaustausch. Sie achtet auf eine gemeinsame pädagogische Grundhaltung gemäss Rahmenkonzept sowie auf die Einhaltung der im Feinkonzept formulierten Leistungen. Sie garantiert die Kontinuität einer fundierten pädagogischen Arbeit in der Wohngruppe. Sie ist verantwortlich für die Umsetzung von Zielen und Massnahmen, welche im Rahmen der interdisziplinären Individuellen Entwicklungsplanungen (IEP) und Standortbestimmungen (STAO) definiert werden. 
6. Leitungsaufgaben

Schwerpunkte der Leitungsaufgaben sind die Festsetzung von Zielen und Prioritäten, die Verteilung und Kontrolle von Ressourcen sowie die Sicherstellung der Kommunikation. Die Wohngruppenleitung  hat die Möglichkeit, Aufgaben zu delegieren, ohne dabei die Hauptverantwortung zu verlieren. Sie übt Kontrolle aus gemäss den vorgegebenen Strukturen und ist bestrebt, Konflikte zu erkennen und Lösungen zu erarbeiten. Die Wohngruppenleitung ist Mitglied des Leitungsteams der Institution und hat ein massgebliches Mitspracherecht in Fragen der Entwicklung und Gestaltung der Institution.

7. Aufgaben und Kompetenzen innerhalb der Wohngruppe

· Koordination und Verteilung der Alltagsarbeiten innerhalb des Teams und der Wohngruppe
· Erstellen von Arbeitsplänen

· Sicherstellung der Zusammenarbeit mit den Eltern
· Koordination und Leitung des Sommer- und Winterlagers sowie weiterer Ferien-, Freizeit- und Projektangebote
· Entwicklung und Durchsetzung gemeinsamer Gruppenregeln im Sinne des Rahmenkonzepts 
· Thematisierung und Bearbeitung gruppendynamischer Schwierigkeiten und Krisen im Gruppenalltag

· Hauptverantwortung für die finanziellen Belange der Gruppe und das vorgegebene Budget 

· Hauptverantwortung für die Instandhaltung von Mobiliar, Gebäude und Umgebung

· Vorbereitung und Koordination der Aufnahme neu eintretender Kinder gemäss Angaben der Institutionsleitung
8. Aufgaben und Kompetenzen auf Teamebene
· Förderung und individueller Einsatz von Ressourcen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Alltag und in der Freizeitgestaltung
· Erstellen des Dienstplans unter dem Gesichtspunkt des effizienten Arbeitseinsatzes und der Einhaltung der vorgeschriebenen Stunden- und Tagesregelungen 
· Überwachung des Jahressolls nach den Richtlinien des entsprechenden Reglements
· Organisation der Supervision im Rahmen der Vorgaben

· Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Vorgabe

· Entscheide bei in Frage stehenden pädagogischen Massnahmen innerhalb des Teams, u.U. nach Rücksprache mit der Institutionsleitung
· Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten

· Einführung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

· Begleitung austretender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Erstellen eines Arbeitszeugnisses

9. Aufgaben und Kompetenzen auf Institutionsebene
· Teilnahme und massgebliche Mitsprache an Sitzungen des Leitungsteams

· Teilnahme an Koordinationssitzungen mit den Leitungen anderer Bereiche

· Teilnahme an Sitzungen mit anderen Bereichen
· Übernahme besonderer Leitungsaufgaben in Teilbereichen der Institution
· Mitarbeit bei der Erstellung des Jahresplans
· Übersicht und Kontrolle über die Einhaltung gemeinsamer Vereinbarungen und Regelungen die Institution betreffend

· Mitarbeit bei der Qualitätssicherung

· Mitbestimmung bei der Anstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Teilnahme an Bewerbungsgesprächen

· Mitsprache bei der Aufnahme von Kindern

· Sicherstellung eines transparenten Informationsfluss zwischen Institutionsleitung, Team und Sozialpädagogen
· Gewähren eines sorgsamen Umgangs mit Informationen gegenüber Eltern, Behörden und anderen externen Stellen und Personen.
· Information der Institutionsleitung bei Krisensituationen mit einzelnen Kindern oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
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